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Rechtshilfe in Strafsachen 

Drucksache: 295/17

I. Zum Inhalt des Gesetzes 

Durch das Gesetz sollen die Verpflichtungen aus dem Übereinkommen vom 
28. Juni 2006 zwischen der Europäischen Union und der Republik Island und 
dem Königreich Norwegen über das Übergabeverfahren zwischen den Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union und Island und Norwegen (ABl. L 292 
vom 21.10.2006, S. 2) in innerstaatliches Recht umgesetzt und das Ausliefe-
rungsverfahren mit den Schengen-assoziierten Staaten Island und Norwegen an 
das bereits eingeführte Verfahren gegenüber Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union auf Grundlage des Europäischen Haftbefehls angeglichen werden. 
Dadurch soll die strafrechtliche Zusammenarbeit im Verhältnis zu Island und 
Norwegen verbessert und vereinfacht werden. Die Umsetzung ist Vorausset-
zung für das Inkrafttreten des Übereinkommens. 

Das Übereinkommen dient der Übernahme wesentlicher Grundprinzipien und 
Verfahrensregeln des Rahmenbeschlusses 2002/584/JI des Rates vom 13. Juni 
2002 über den Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen 
den Mitgliedstaaten (ABl. L 190 vom 18.7.2002, S. 1), der durch den Rahmen-
beschluss 2009/299/JI (ABl. L 81 vom 27.3.2009, S. 24) geändert worden ist, in 
den Auslieferungs-und Durchlieferungsverkehr zwischen den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union und der Republik Island sowie dem Königreich  
Norwegen. 

II. Zum Gang der Beratungen 

Das Gesetz geht zurück auf einen Gesetzentwurf der Bundesregierung (BR-
Drucksache 794/16; BT-Drucksache 18/11140).  

Der Bundesrat hat in seiner 953. Sitzung am 10. Februar 2017 gegen den  
Gesetzentwurf keine Einwendungen erhoben, vgl. BR-Drucksache 794/16  
(Beschluss).
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Der Deutsche Bundestag hat in seiner 225. Sitzung am 23. März 2017 aufgrund 
der Beschlussempfehlung und des Berichts seines Ausschusses für Recht und 
Verbraucherschutz (vgl. BT-Drucksache 18/11638) das Gesetz unverändert be-
schlossen. 

III. Empfehlungen der Ausschüsse 

Der Rechtsausschuss empfiehlt dem Bundesrat, zu dem Gesetz einen Antrag 
gemäß Artikel 77 Absatz 2 des Grundgesetzes auf Einberufung des Vermitt-
lungsausschusses nicht zu stellen. 


